20. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener finanzieller Bestimmungen
(Artikel 89 bis 93)


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


20. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Festlegung verschiedener finanzieller Bestimmungen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(…)


TITEL 2 - Finanzielle Bestimmungen


(…)


KAPITEL 16 - Abänderungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen


	Art. 89 - In Artikel 5:33 Absatz 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, werden zwischen den Wörtern "auf kollektive Weise" und den Wörtern "auf die Gesamtheit der entmaterialisierten Wertpapiere" die Wörter "über je nach Fall den Konkursverwalter oder den Liquidator" eingefügt.


	Art. 90 - In Artikel 5:49 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2020, werden zwischen den Wörtern "auf kollektive Weise" und den Wörtern "ihren Herausgabeanspruch" die Wörter "über je nach Fall den Konkursverwalter oder den Liquidator" eingefügt.


	Art. 91 - In Artikel 6:32 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, werden zwischen den Wörtern "auf kollektive Weise" und den Wörtern "auf die Gesamtheit der entmaterialisierten Wertpapiere" die Wörter "über je nach Fall den Konkursverwalter oder den Liquidator" eingefügt.


	Art. 92 - In Artikel 7:38 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, werden zwischen den Wörtern "auf kollektive Weise" und den Wörtern "auf die Gesamtheit der entmaterialisierten Wertpapiere" die Wörter "über je nach Fall den Konkursverwalter oder den Liquidator" eingefügt.


	Art. 93 - In Artikel 7:61 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzbuches werden zwischen den Wörtern "auf kollektive Weise" und den Wörtern "ihren Herausgabeanspruch" die Wörter "über je nach Fall den Konkursverwalter oder den Liquidator" eingefügt.


(…)


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 20. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

